
 

 

Wenn Streik in der Luft liegt  

gibt es neue Angebote 
Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde kommen neue Angebote. 

 Darüber beratschlagen wird die Tarifkommission bei der Verhandlung am 11.09.! 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
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Bekommen die Arbeitgeber langsam ein bisschen 
Angst, dass wir vors Tor gehen könnten? 
 
Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde am 11.09. 
in Hannover flatterte uns erneut Angebote ins Haus, 
die ihr auf der linken Seite sehen könnt. Diese bein-
halten jedoch keinerlei Verbesserungen. 
Die Tatsache, dass wir uns mittlerweile in der Kam-
pagnenzeit befinden und die Verhandlungen noch 
andauern führt bei euren Arbeitgebern wohl zu 
Bauchschmerzen. Denn ein Streik in dieser Zeit 
hätte gravierende Auswirkungen auf den gesamten 
Produktionsablauf.   
 
Über das Angebot beraten und entscheiden wird 
die Tarifkommission bei der nächsten Verhandlung.  

 

Deine NGG Tarifkommission 

Angebot 1: 

» Laufzeit 24 Monate 

» Erhöhung der Löhne und Gehälter ab 01.05.23: +200€ mindes-
tens aber 5,5% ; ab 01.05.24: +175€ mindestens aber 3,5% 

» 3.000€ Inflationsprämie (für Azubis 1.500 €, Teilzeitkräfte an-
teilig) 

» Jährliche Anhebung der Erschwerniszulage für Vollkonti Wech-
selschichten auf insgesamt maximal 7,5 % 

» Erhöhung für Azubis um 100 € zum 01.05.23 und  100 € zum 
01.05.24 

Angebot 2: 

» Laufzeit 24 Monate 

» Erhöhung der Löhne und Gehälter ab 01.05.23: +175€ mindes-
tens aber 5% ; ab 01.05.24: +150€ mindestens aber 3% 

» 3.000€ Inflationsprämie (für Azubis 2.000€, Teilzeitkräfte an-
teilig) 

» Jährliche Anhebung der Erschwerniszulage für Vollkonti Wech-
selschichten auf insgesamt maximal 10% 

» Erhöhung für Azubis um 100 € zum 01.05.23 und  100 € zum 
01.05.24 

» 1.000€ brutto Einmalzahlung 



 

 

Ein Warnstreik ist rechtmäßig! 
Was man zum Warnstreik wissen sollte: 
Das Streikrecht ist durch das Grundgesetz garan-
tiert und geschützt. (Warn-)Streiks, zu denen die 
Gewerkschaft NGG aufruft, sind rechtmäßig. 

Wer darf am Warnstreik teilnehmen? 
Alle von der NGG zum Warnstreik aufgerufenen 
Beschäftigten, also auch nicht gewerkschaftlich 
Organisierte, dürfen sich an dem Streik beteiligen. 
Sogar Leiharbeiter haben das Recht, den Einsatz 
im bestreikten Betrieb während eines Streiks ab-
zulehnen. Warum sind Warnstreiks wichtig? 

Sie machen unsere Anliegen deutlich sichtbar. Sie 
signalisieren den Arbeitgebern, dass die Beschäf-
tigten hinter den Tarifforderungen stehen.  
Sie erzeugen den nötigen Druck für gute Tarifer-
gebnisse. Sie zeigen, dass die Beschäftigten für 
ihre Interessen solidarisch zusammenstehen.  
Sie stärken die Verhandlungsposition der NGG. 

Was kennzeichnet einen Warnstreik? 
Die Arbeitsniederlegung ist befristet, meist auf ei-
nige Stunden begrenzt. Die Gewerkschaft kann 
kurzfristig dazu aufrufen. Sie braucht dazu kein 
Mitgliedervotum (Urabstimmung). 

Dazu das Bundesarbeitsgericht: 
 

»Tarifverträge kommen nur zustande, wenn sie gegebenenfalls von den  

Gewerkschaften mit den Mitteln eines Arbeitskampfes erzwungen werden können.  

Ohne die Möglichkeit des Streiks wären Tarifverhandlungen nicht mehr als 

"kollektives Betteln“.« 

(BAG, Urteil vom 12. März 1985 – 1 AZR 636/82 ) 


